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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1998

Norm

StGB §127

StGB §229 Abs1

Rechtssatz

Pfandscheine des Dorotheums sind (soferne sie nicht gesperrt sind) Wertträger und können daher Gegenstand eines

Diebstahls sein. Eine zusätzliche Beurteilung deren Wegnahme als Urkundenunterdrückung kommt nicht in Betracht

(Scheinkonkurrenz).
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